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 Stade, 29.04.2015 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im vergangenen Jahr 2014 wurden verschiedene Informations- und Schulungsangebote zur 
Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes für Vereine und freie Träger der Jugendhilfe im 
Landkreis Stade angeboten und durchgeführt. Heute erhalten Sie wie angekündigt, die 
„Vereinbarung nach dem Bundeskinderschutzgesetz“. Diese schicken Sie bitte unterschrieben bis 
zum 30.09.2015 an Ihr zuständiges Jugendamt zurück. 
Wichtig ist für uns nicht nur, die formale und organisatorische Sicherstellung sondern vielmehr eine 
kontinuierliche Sensibilisierung für das Thema. 

 
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam den Kinderschutz in der Region voranbringen. 

 
Dazu ist es wichtig, dass Sie für sich vereinsintern überprüfen, welche Standards bei Ihnen im 
Umgang mit Kinderschutzfällen bestehen und ob diese ggf. angepasst und überarbeitet werden 
müssen. Dem Schreiben sind entsprechende Unterlagen beigefügt, die Ihnen bei der 
Entwicklung/Überprüfung Ihres Schutzkonzeptes helfen sollen. Zusätzlich können Sie sich gerne 
jederzeit mit Ihren Fragen an uns wenden. 
Für die Umsetzung, der in der Vereinbarung geforderten Standards lassen wir Ihnen bewusst Zeit. 
Mit dem Jahresmeldebogen zum 31.12.2016 werden wir um eine erste Bestätigung darüber bitten, 
wo Sie sich im Verfahren der Entwicklung von Schutzkonzepten befinden. Diese Rückmeldung 
nutzen wir dazu, um für uns zu überprüfen welche Unterstützungsangebote die Vereine in 
unserem Landkreis von uns noch benötigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Andrea Lange-Reichardt Jens Schreiber 
Hansestadt Buxtehude Landkreis Stade 
Leitung der Fachgruppe Jugend und Familie Leiter des Amtes für Jugend und Familie 
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